
Beitrags-u. Gebührenordnung des Reitervereins Rhede e.V 
 
Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
 Jugendliche bis 18 Jahre     € 46,-- 
 Erwachsene über 18 Jahre     € 62,-- 
 
Aufnahmegebühr -einmalig- (entfällt zur Zeit) 
 bei Neuanmeldung je Familie / bzw. Einzelperson  € 50,-- 
 
Reitstunden 

 

Unterrichtsstunden müssen monatlich im voraus gebucht werden, um die Stunden 
leistungsgerecht einteilen zu können. 
 

 1 Reitstunde als Gruppenstunde 6,00 € bzw. 10 € 
 

 10`er Karte a 60,- € für Anlagennutzer und Aufstaller 
 10`er Karte a 100,- € für Auswärtige ohne Anlagennutzung  
 (Erklärung: 6,- € für den Unterricht und 4,- € für die Anlagennutzung während des Unterrichts) 

Die Karten können käuflich erworben werden. 
 

Reitbeteiligung 
 

 Reitbeteiligung / Schnupperkurs auf Anfrage bei Nina Fratz 
 
 

Für Nichtaufstaller/ Auswärtige kommt die Anlagennutzung von 180,- € im Jahr hinzu. 
 
Anlagennutzung / Jahr ( nur für Mitglieder )                                           €         180,--  
Einzug zum 15.02./15.08. des Jahres  
 

Anlagennutzung / Fahren 
 Lt. gesonderter Vereinbarung mit dem Vorstand 
 

Aktivenbeitrag / Voltigieren monatlich  
 Voltigieren Anfänger ( 1 x wöchentlich )   € 20,-- 
 Voltigieren mit Turnierteilnahme ( 2 wöchentlich )   € 32,-- 
 Einzelvoltigierer lt. gesonderter Vereinbarung 
 Therapeutisches Voltigieren lt. gesonderter Vereinbarung   
 

Familienvergünstigung  
Beitragsfreiheit ab 3. Kind ( Kinder bis zum Ende der Ausbildung ) 

 

Nutzung der Schulpferde( nur für Mitglieder ) 
Unterricht erteilt Nina Fratz 
Pony / Großpferd 10er-Karte      € 100,-- 
 

Weitere Reitlehrer 
Maike Reuling (Dressur) und Hein Wüst (Springen). 
 

Arbeitsstunden 
Jedes aktive Mitglied, welches die Anlage nutzt, (ab 14 Jahre) sollte 10 Arbeitsstunden 
bei Arbeiteinsätzen im Jahr leisten. 
Des Weiteren wünschen wir uns, dass jedes aktive Mitglied bei Turnieren mit seiner Tatkraft den Verein 
unterstützt. 
 

Bankeinzugstermine 
 Mitgliedsbeitrag jährlich   01.01.  
 Aktivenbeitrag Voltigieren:  01.02. / 01.08.  Anlagennutzung    15.1. 
 

Kündigung 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann bis zum 30.11. mit Wirkung zum 01. Januar des Folgejahres 
nur schriftlich erfolgen! 
 

Rhede, den 17.02.2009 
  
Vorstand des RV Rhede e.V. 


